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1. Konsens zum Grundsatz, 
 offene Fragen zur Umsetzung
Die Wasserwirtschaft in der Schweiz steht 
vielfältigen Herausforderungen gegenü-
ber: der Druck auf die Wasserressourcen 
nimmt zu, die Interessen der Gesellschaft, 
der Wirtschaft und der Ökologie sind 
unter einen Hut zu bringen, die historisch 
bedingten oft kleinräumigen sektoralen 
Strukturen stossen an ihre Grenzen, die 
Infrastrukturen müssen erhalten werden. 
Die Komplexität der Aufgaben stellt hohe 
Ansprüche an die Professionalität der 
Leistungserbringer und die Klimaverän-
derung ruft langfristig nach neuen Bewirt-
schaftungsformen. Als eine Möglichkeit 
diese Herausforderungen zu meistern, 
bietet sich das Einzugsgebietsmanage-
ment an. Es ist dies ein Ansatz zur sek-
torenübergreifenden Bewirtschaftung der 
Wasserressourcen, Gewässer und Infra-
strukturen, der sich an langfristigen Zielen 
orientiert und in einem kontinuierlichen 
Zyklus von Planungs-, Umsetzungs- und 

Überwachungsprozessen erfolgt. Das Ein-
zugsgebiet bildet dazu den Bezugsraum. 
Ein kürzlich erschienenes «Leitbild Ein-
zugsgebietsmanagement» der Wasser-
Agenda 21 und der Bundesämter ARE, 
BFE, BLW, und BAFU [1] legt entspre-
chende Grundsätze fest.

Es stellt sich allerdings die Frage, 
ob die heutigen institutionell-organisato-
rischen Strukturen der Schweizer Was-
serwirtschaft für eine erfolgreiche Anwen-
dung des Einzugsgebietsmanagements 
geeignet sind. Das Bundesamt für Umwelt 
(BAFU) hat deshalb die Resultate der Stu-
die «Wasserwirtschaft 2025 – Herausfor-
derungen und Handlungsmöglichkeiten» 
[2] aufgenommen und mit der hier vorge-
stellten Folgestudie «Institutionelle Mo-
delle für die Wasserwirtschaft Schweiz» 
[3] vertiefen lassen. 

Die Wasserwirtschaft wird dabei im 
umfassenden Sinn verstanden. Sie umfasst 
alle menschlichen Eingriffe an Gewässern 
und Wasservorkommen. Die Grundanlie-

gen der Wasserwirtschaft sind:
• die Erschliessung und Nutzung von
 Wasservorkommen,
• der Schutz, der Erhalt und die Wieder-
 herstellung der ökologischen, land-
 schaftlichen und sozialen Funktionen
 der Gewässer,
• der Schutz der Bevölkerung und der
 Sachwerte vor schädlichen Auswir-
 kungen des Wassers.

2. Unterschiede rufen nach
 Differenzierung in der
 Umsetzung
Im Rahmen der Studie wurde die im Jahr 
2008 bei Bund, Kantonen, Verbänden 
und Forschungsinstitutionen vom BAFU 
durchgeführte Umfrage [4] im Sinne einer 
Treiberanalyse ausgewertet. Gemäss die-
ser Treiberanalyse sind die Akteure der 
Schweizer Wasserwirtschaft überwiegend 
der Ansicht, dass das Ziel der verstärkten 
Integration auf rein freiwilliger Basis und 
mit den heutigen Institutionen nicht effi-
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liche Integration erforderlich ist, um 
lösungsorientiert handeln zu können. 
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Mise en œuvre d’une gestion intégrée 
des eaux par bassin versant – mais 
comment?
La gestion des eaux en Suisse est sur le 
point de se transformer. Les besoins en 
espace et en eau ne cessent d’augmenter. 
De ce fait, la nécessité d’une intégration 
sectorielle et spatiale, est devenue 
de plus en plus évidente au cours des 
dernières années. Le document «Idées 
directrices pour une gestion intégrée des 
eaux en Suisse» publié récemment par 
la Confédération défini les principes de 
la gestion intégrée des eaux en Suisse. 
Mais comment ces principes peuvent-
ils être mis en place? L’étude «Modèles 
institutionnels pour la gestion des eaux 
en Suisse» réalisée sur mandat de l’Office 
fédéral de l’environnement présente et 
discute des approches possibles.
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Implementing Watershed Manage-
ment – But How?
Water management in Switzerland is 
about to take a step ahead. Awareness 
increased during the past few years 
that a sectoral and spatial integration is 
needed in a solution oriented approach 
as demand on space and water keeps 
growing. The recently published «Guid-
ing Principles for Integrated Manage-
ment of Water in Switzerland» define the 
federal policy. But how to implement 
these principles? The Federal Office for 
Environment mandated a study on «In-
stitutional Models for Water Manage-
ment in Switzerland» which discusses 
possible approaches.
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zient zu erreichen ist. Die Treiberanalyse 
zeigt aber auch klare Vorbehalte gegen 
eine rein dirigistische oder rein zentralis-
tische Weiterentwicklung der Institutionen. 
Die in den letzten Jahren gemachten Erfah-
rungen verdeutlichen zum Beispiel, dass 
eine zentralistisch-einheitliche Definition 
von hydrologischen Einzugsgebieten als 
Basis der Bewirtschaftung in der Wasser-
versorgung oder in der Abwasserentsor-
gung wenig effektiv ist oder dass eine op-
timierte Güterabwägung für Wasserkraft-
anlagen eine gewisse Flexibilisierung der 
Restwasserbestimmungen voraussetzt.

Daraus kann gefolgert werden, 
dass in der Weiterentwicklung der Schwei-
zer Wasserwirtschaft der Haupttrend in 
Richtung von einheitlicheren Lösungen 
gehen sollte, die gleichzeitig ein Höchst-
mass an Flexibilität zur Realisierung lokal 
angepasster Strategien zulassen müssen. 
Basierend darauf wurden im Rahmen der 
Studie drei Strategievarianten zur instituti-
onellen Weiterentwicklung in der Schwei-
zer Wasserwirtschaft erarbeitet.

Eine frühere Studie [5] ortete beim 
Zusammenspiel zwischen Erfolgskon-
trolle, Monitoring und Strategieentwick-
lung einen starken Verbesserungsbedarf. 
Danach funktionieren im heutigen System 
der Transfer von Fachwissen in die Praxis 
sowie die Rückkopplung von Erfahrungen 
der Praxis in die Theorie nur unregelmäs-
sig, zu unsystematisch und zu langsam.

Alle drei Strategievarianten setzen 
an diesem Punkt an und formulieren Vor-
gaben oder Empfehlungen.

3. Strategievariante S1
Idee: Der Bund erlässt für die Kantone und 
Gemeinden verbindliche Vorgaben, in 
denen für die gesamte Fläche der Schweiz 
Regionen für die integrale Wasserbewirt-
schaftung festgelegt werden. Er stützt 

sich dabei auf die hydrologischen Ein-
zugsgebiete ab. Die Kantone sind frei, für 
bestimmte oder alle Wassersektoren Un-
terregionen einzuführen oder zu fördern. 
Die Vorgaben des Bundes enthalten darü-
ber hinaus zwingende Bestimmungen zur 
Strategie, zur Planung sowie zum Monito-
ring und zur Erfolgskontrolle, nicht aber zu 
den Phasen von der Projektierung über die 
Realisierung zur Bewirtschaftung. 

Institutionalisierung: Pro Region 
wird ein neues Gremium für die integrale 
Wasserwirtschaft geschaffen. Diese Gre-
mien übernehmen Vollzugsaufgaben der 
Kantone und Gemeinden in der integralen 
Wasserwirtschaft. Die von den Gremien 
erarbeiteten strategischen und planeri-
schen Resultate fliessen in die kantonalen 
Richtpläne und die kommunalen Nut-
zungspläne ein. Die Ergebnisse aus Mo-
nitoring und Erfolgskontrolle werden an 
Bund und Kantone berichtet. Die betrof-
fenen Kantone legen pro Region jeweils die 
Einsitznahme von Kanton und Gemeinden 
im neuen Gremium fest. Die Kantone re-
geln überdies den Einbezug interessierter 
Dritter (z.B. Verbände, Unternehmen, Öf-
fentlichkeit).

Anreize und Fördermassnahmen: 
Der Bund leistet Finanzbeiträge an die 
neuen Wasserwirtschaftsgremien und un-
terstützt damit die Kantone und Gemein-
den in der Erfüllung ihrer Aufgaben. Er 

bedient sich dabei bestehender Finanzie-
rungsgefässe. Der Bund prüft nach Ablauf 
der zeitlichen Vorgaben die Umsetzung 
der Vorschriften und fordert bei unzurei-
chender Umsetzung Ergänzungen ein. 

Zeitperspektive: Als Zeithorizont 
für die Erstellung der Bundesvorgaben 
scheinen vier Jahre realistisch (ohne nach-
folgende gesetzliche Anpassungen). Die 
Kantone erhalten eine zeitliche Vorgabe 
für die Etablierung der Gremien und die 
Übertragung der Kompetenzen. Sie kön-
nen die Gremien auch vor Ablauf der Frist 
konstituieren. Gesamtschweizerisch müs-
sen aber auf einen einheitlichen Zeitpunkt 
alle Gremien etabliert sein (z.B. fünf Jahre 
ab Inkrafttreten der entsprechenden Be-
stimmungen). Der Bund hat die Möglich-
keit, seine finanziellen Beiträge zu kürzen 
oder zu streichen, wenn die Fristen von 
den Kantonen nicht eingehalten werden.

Ergebnisse: Ausgehend von den 
wichtigsten hydrologischen Einzugsge-
bieten resultiert eine relativ kleine Zahl 
von neuen Regionen der integralen Was-
serwirtschaft (etwa sechs Regionen). Die 
Integration umfasst im Prinzip alle Wasser-
sektoren in allen Bewirtschaftungsphasen, 
mit einer direkten Steuerung durch die Gre-
mien in den Phasen vom Monitoring und 
der Erfolgskontrolle bis zur Planung. Die 
Tiefe der Integration in den Phasen Projek-
tierung, Realisierung und Bewirtschaftung 

Bild 2. Strategievariante S1: Mit neuen 
Gremien zu neuen Ufern.

Bild 1. Eine frühere Studie zur «System-
analyse Wasserwirt schaft Schweiz» [5] 
untersuchte das Funktionieren der
Schweizer Wasserwirtschaft über alle
Projektphasen im Bewirtschaftungs-
zyklus.

Bild 3. Strategievariante S2: Auf Beste-
hendes bauen.
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wird von den neuen Gremien bedarfsge-
recht festgelegt.

4. Strategievariante S2
Idee: Der Bund gibt den Kantonen zwin-
gende Grundsätze zur sektoralen Integra-
tion vor. Diese betreffen alle Phasen im 
Bewirtschaftungszyklus, d.h. von der Stra-
tegie über die Planung, die Projektierung, 
die Realisierung und die Bewirtschaftung 
bis hin zum Monitoring und zur Erfolgs-
kontrolle. Die Kantone sind verpflichtet, 
eine flächendeckende Situationsanalyse 
durchzuführen. Anschliessend machen sie 
situationsangepasste institutionelle Fest-
legungen, welche sich pro Wassersektor 
unterscheiden können und nicht flächen-
deckend sein müssen.

Institutionalisierung: Die Kantone 
sind frei, mit welchen Mitteln und mit wel-
chen institutionellen Lösungen sie die Ein-
haltung dieser Grundsätze sicherstellen 
wollen. Die Kantone sprechen sich mit 
ihren Nachbarkantonen über ihren Mit-
teleinsatz ab und treffen die dafür geeig-
neten Abkommen. Die Kantone führen ihre 
institutionellen Festlegungen in zwingende 
Vorgaben an die Gemeinden über.

Anreize und Fördermassnahmen: 
Der Bund kann den Kantonen für Pro-
grammvereinbarungen Finanzhilfen mit 
Leistungsvorgaben zur regionalen Integra-
tion leisten. Die Kantone können ihrerseits 

mittels Einzelprojektsubventionen oder 
Programmvereinbarungen die Gemeinden 
in der regionalen und sektoralen Integra-
tion unterstützen. Der Bund kann Projekte 
von Kantonen, die eine besonders rasche 
Umsetzung der Rahmenvorgaben zum 
Ziel haben, zusätzlich finanziell fördern. 
Diese Projekte müssen Vorbildcharakter 
aufweisen und geeignet sein, Lerneffekte 
auszulösen, so dass andere Kantone und 
Regionen von den gemachten Erfahrungen 
profitieren können. Der Bund kann geeig-
nete Informations- und Beratungsmass-
nahmen schaffen, welche die Lerneffekte 
zwischen den Kantonen erleichtern und 
die Umsetzung fördern. Die Informations- 
und Beratungsmassnahmen umfassen 
Vollzugshilfen, Plattformen zum Erfah-
rungsaustausch (ERFA-Gruppen) usw.

Zeitperspektive: Als Zeithorizont für 
die Festlegung der Grundsätze des Bundes 
scheinen rund vier Jahre realistisch (ohne 
nachfolgende gesetzliche Anpassungen). 
Die Festlegungen der Kantone zur Umset-
zung könnten anschliessend innerhalb 
von rund drei Jahren erfolgen (einschliess-
lich der Absprache zwischen den Nach-
barskantonen). Der Bund gibt dafür einen 
zeitlichen Rahmen vor. Er kann die Finanz-
hilfen so ausgestalten, dass eine rasche 
Umsetzung der Bundesvorgaben belohnt 
wird.

Ergebnisse: Es resultiert eine mitt-
lere Zahl von Regionen der integralen 
Wasserwirtschaft. Diese können bereits 
bestehen und die neuen Vorgaben der sek-
toralen Integration umsetzen; Regionen 
können aber auch neu geschaffen werden, 
innerkantonal oder kantons übergreifend. 
Die resultierenden Regionen der integralen 
Wasserwirtschaft sind nicht zwingend flä-
chendeckend und können sich räumlich 
überlagern. Die Integration umfasst im 
Prinzip alle Wassersektoren in allen Be-
wirtschaftungsphasen, wobei der Bund 
einheitliche Grundsätze festlegt, die Wahl 
der geeigneten Mittel zur Integration den 
Kantonen aber freigestellt bleibt.

5. Strategievariante S3
Idee: Der Bund erlässt unverbindliche 
Empfehlungen zur sektoralen und räum-
lichen Integration. Diese betreffen alle 
Phasen des Bewirtschaftungszyklus, d.h. 
von der Strategie über die Planung, die 
Projektierung, die Realisierung und die Be-
wirtschaftung bis hin zum Monitoring und 
zur Erfolgskontrolle. Die Empfehlungen 
äussern sich auch spezifisch zur optimalen 
Grösse der räumlichen Integration für ein-
zelne Sektoren und für bestimmte Sektor-
kombinationen. Die Kantone können die 

Empfehlungen des Bundes für ihre Gebiete 
ergänzen und konkretisieren. Die Kantone 
sind aber frei, ob und wie weit sie den Emp-
fehlungen folgen wollen. Diese Freiheit in 
der Umsetzung der Empfehlungen geben 
sie auch an die Gemeinden weiter.

Institutionalisierung: Die Kantone 
sind frei, wie sie die Institutionalisierung 
umsetzen. Der Bund fördert jene Formen, 
die aus seiner Sicht für die sektorale und 
räumliche Integration besonders geeignet 
sind.

Anreize und Fördermassnahmen: 
Es wird ein Fonds der integralen Was-
serwirtschaft errichtet und auf Bundes-
ebene angesiedelt, ähnlich dem Modell 
des Fonds für Regionalentwicklung oder 
dem neuen Zuschlag zur Reduzierung 
der negativen Einflüsse von Schwall und 
Sunk sowie zur Wiederherstellung des 
natürlichen Geschiebehaushalts und der 
Fischgängigkeit. Der neue Wasserwirt-
schaftsfonds wird durch eine Abgabe auf 
die Ressource Wasser geäufnet und kann 
beispielsweise bei der Wasser-Agenda 
21 angesiedelt werden, um eine effiziente 
Mitwirkung der wichtigsten Akteure zu er-
möglichen. Der Fonds leistet Beiträge an 
Gemeinden und Kantone, welche zusätz-
liche Leistungen im Bereich der sektoralen 
und räumlichen Integration erbringen und 
dabei den Schutz und die Nutzung der 
Ressource Wasser volkswirtschaftlich 
optimieren. Dies wird an definierten Krite-
rien gemessen. Die durch Beiträge unter-
stützten Leistungen können alle Phasen 
des Bewirtschaftungszyklus betreffen. 
Von der Fondsfinanzierung ausgenom-
men bleiben rein sektorale Massnahmen, 
insbesondere auch in den Phasen der Re-
alisierung und Bewirtschaftung. Der Bund 
bietet geeignete Informations- und Bera-
tungsmassnahmen an. Diese werden er-
bracht, wenn die Kantone entsprechende 
Bedürfnisse anmelden. Der Bund führt in 
Abständen von rund fünf Jahren eine Eva-
luation durch, die Auskunft darüber gibt, in 
welchem Masse die von ihm formulierten 
Empfehlungen in der Praxis umgesetzt, 
welche Mittel ausgeschüttet und welche 
Ergebnisse damit erzielt worden sind. Die 
Evaluation wird veröffentlicht.

Zeitperspektive: Als Zeithorizont 
für die Erarbeitung der Empfehlungen und 
der Grundsätze zur Errichtung des Was-
serwirtschaftsfonds scheinen drei Jahre 
realistisch (ohne nachfolgende gesetz-
liche Anpassungen). Für die Errichtung 
des Wasserwirtschaftsfonds werden wei-
tere drei Jahre veranschlagt. Eine zeitliche 
Vorgabe für die anschliessende Umset-
zung der Empfehlungen besteht nicht. 

Bild 4. Strategievariante S3: Mit Ressour-
cenabgabe bewirtschaften.
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Der Fonds erstellt aber eine auf fünf Jahre 
ausgerichtete Planung, für die jeweils spe-
zifische Ziele festgelegt werden. 

Ergebnisse: Es resultiert eine 
grosse Zahl von Regionen der integralen 
Wasserwirtschaft. Diese können bereits 
bestehen und die neuen Empfehlungen 
der Integration umsetzen; Regionen kön-
nen aber auch neu geschaffen werden, 
innerkantonal oder kantonsübergreifend. 
Die resultierenden Regionen der integralen 
Wasserwirtschaft sind nicht flächende-
ckend und können sich räumlich überla-
gern. Sie starten als Projektregionen und 
können sich über die Zeit verändern. Die 
Integration umfasst im Prinzip alle Was-
sersektoren in allen Bewirtschaftungs-
phasen, wobei das Mass der Integration 
durch die Vollzugsorgane der Wasser-
wirtschaft bestimmt wird.

6. Die Strategiewahl:
 eine Frage für alle Beteiligte
Mit welcher dieser Strategievarianten lässt 
sich nun das Ziel einer integraleren Was-
serwirtschaft in der Schweiz am besten 
erreichen?

Grundsätzlich haben alle drei Stra-
tegievarianten das Potenzial, den Heraus-
forderungen zu begegnen und neue Be-

wirtschaftungsformen einzuführen. Die 
drei Varianten decken ein grosses Spek-
trum unterschiedlicher staatlicher Inter-
ventionstiefe ab. Wo das Optimum zwi-
schen Zielerreichung und notwendiger 
staatlicher Intervention liegt, muss ein poli-
tischer partizipativer Prozess mit allen Be-
teiligten zeigen. Mit dieser Studie legt das 
BAFU für diesen Prozess eine Grundlage 
vor und lädt damit ein, sich Gedanken zur 
zukünftigen Ausgestaltung der Wasser-
wirtschaft zu machen.

Eine mögliche Diskussionsplatt-
form dazu bildet die Wasser-Agenda 21 
(www.wa21.ch).
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